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Ablauf der Beferendumsfrist: S.Januar 1964

#ST# Bundesgesetz
betreffend

Änderung des Bundesgesetzes über die Kranken-
und Unfallversicherung

(Anrechenbarer Verdienst ; Bestattungsentschädigung)

(Vom 4. Oktober 1963)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaf t ,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 24. Mai 1963 *),

beschliesst :

I

Die Artikel 74, Absatz 2, letzter Satz, 78, Absatz 5, 83 und 112, Absatz 2,
letzter Satz des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1911 über die Kranken- und Unfall-
versicherung werden aufgehoben und durch folgende Bestimmungen ersetzt:

Art. 74, Abs. 2, letzter Satz

Ein Mehrbetrag des Verdienstes über fünfzig Franken im Tag wird nicht
berücksichtigt.

Art. 78, Abs. 5

Ein Mehrbetrag des Jahresverdienstes über fünf zehntausend Franken wird
nicht berücksichtigt.

Art. 83

Stirbt der Versicherte infolge des Unfalles, so leistet die Anstalt den Hinter-
lassenen einen Beitrag an die Bestattungskosten im Betrage von fünfhundert
Franken.

Art. 112, Abs. 2, letzter Satz

Bin Mehrbetrag des Verdienstes eines Versicherten über fünfzig Franken
im Tag wird nicht berücksichtigt.

!) BEI 1963, I, 1249.
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II
Dieses Gesetz tritt auf den 1. Januar 1964 in Kraft. Es findet nur Anwen-

dung auf Schadenfälle, die sich nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ereignen.

Also beschlossen vom Nationalrat,-

Bern, den 4. Oktober 1963.

Der Präsident : André Guinand

Der Protokollführer : Ch. Oser

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 4. Oktober 1963.

Der Präsident: P.Fauquex

Der Protokollführer: F.Weber

Der Schweizerische Bundesra t besch l iess t :

Das vorstehende Bundesgesetz ist gemäss Artikel 89, Absatz 2 der
Bundesverfassung und Artikel 3 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874 be-
treffend Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse zu ver-
öffentlichen.

Bern, den 4. Oktober 1963.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler :
Ch. Oser

Datum der Veröffentlichung: 10. Oktober 1963
Ablauf der Referendumsfrist : 8. Januar 1964
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